
 STADT  WEINHEIM 
DER OBERBÜRGERMEISTER 

 

Informationsunterlagen 

für die Besucher der öffentlichen Sitzung 

des Gemeinderats 

am 14. Oktober 2020, 18:00 Uhr, 

 

in der Stadthalle Weinheim, Birkenauer Talstraße 1 

Tagesordnung 

1 Bürgerfragestunde 
   

2 Bekanntgaben 
   

3 Bekanntgaben von Beschlüssen aus nichtöffentlichen Sitzungen 
   

4 Ausscheiden von StRin Cornelia Münch-Schröder aus dem Gemeinderat 
der Stadt Weinheim 
114/20   

5 Verpflichtung von Herrn Mathias Meder zum Stadtrat 
   

6 Digitalisierung an den Schulen in Trägerschaft der Stadt Weinheim  
-Umsetzung des Digitalpakts Schulen 
106/20   

7 Grundhafte Erneuerung der Straßenkreuzung Sachsenstraße / Sepp-
Herberger-Straße / Uhlandstraße im Ortsteil Hohensachsen. 
110/20   

8 Änderung der Besetzung des Ältestenrats 
115/20   

Referat des Oberbürgermeisters 
Tel. (06201) 82 330 o. 82 397 
Fax (06201) 82 473 
E-Mail: ratsdienste@weinheim.de 

004/44 - I 01 - dbk/bho/vog/uaw 
Datum: 19.10.2020 



 

 

Der Sitzungsort ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Die nächstgelegenen 
Haltestellen sind: "Stadthalle" (Buslinie 632/632A) und "Weinheim Hauptbahnhof" (alle 
Buslinien, RNV-Linie 5). Für die Rückfahrt bestehen auch Fahrtmöglichkeiten mit dem 
Ruftaxi. 
Die genauen Abfahrts- und Ankunftszeiten finden Sie unter www.vrn.de 
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9 Änderung der Besetzung des Ausschusses für Technik, Umwelt und 
Stadtentwicklung 
116/20   

10 Änderung der Besetzung des Haupt- und Umlegungsausschusses 
117/20   

11 Änderung der Besetzung beratender Ausschüsse. 
118/20   

12 Änderung der Besetzung der Zweckverbände. 
119/20   

13 Änderung der Besetzung des Kinder- und Jugendbeirats 
120/20   

14 Annahme oder Vermittlung von Spenden, Schenkungen oder ähnlichen 
Zuwendungen 
122/20   

15 Anfragen 
   

 

gez.  
Manuel Just 
Oberbürgermeister 

tel:632632
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Beschlussvorlage 

Federführung: Drucksache-Nr. 

Referat des Oberbürgermeisters 114/20 

Geschäftszeichen: 

I 01 - dbk 

Beteiligte Ämter:   

 

Datum: 

18.08.2020 

 

  
 

 
 

Beratungsfolge: Ö/N Beschlussart Sitzungsdatum: 

Gemeinderat Ö Beschlussfassung 14.10.2020 

 

Anhörung Ortschaftsrat        Ja  Nein 

Finanzielle Auswirkung  Ja  Nein 

 

 

Betreff: 

Ausscheiden von StRin Cornelia Münch-Schröder aus dem Gemeinderat der Stadt Weinheim 

Beschlussantrag: 

Der Gemeinderat erkennt den in der Vorlage genannten Grund als wichtigen Grund für das 
Ausscheiden von StRin Cornelia Münch-Schröder aus dem Gemeinderat der Stadt Weinheim 
im Sinne des § 16 der Gemeindeordnung an. 
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Verteiler: 
1 x Protokollzweitschrift 
1 x Akte 004/41 
 
 

Bisherige Vorgänge: 

Keine 
 
 

Beratungsgegenstand: 

StRin Cornelia Münch-Schröder hat der Verwaltung mitgeteilt, dass sie zum 14. Oktober 
2020 aus dem Gemeinderat der Stadt Weinheim ausscheiden will. 

Nach § 16 der Gemeindeordnung kann ein Gemeinderat sein Ausscheiden aus dem 
Gemeinderat verlangen, wenn dafür ein wichtiger Grund vorliegt. 

Als wichtiger Grund gilt unter anderem insbesondere, wenn der Bürger/die Bürgerin durch die 
Ausübung der ehrenamtlichen Tätigkeit in der Fürsorge für die Familie erheblich behindert 
wird.  

StRin Cornelia Münch-Schröder erfüllt die Voraussetzung einer erheblichen Behinderung in 
der Fürsorge für die Familie.  

 
 

Alternativen: 

Keine 

 
 

Finanzielle Auswirkung: 

Keine 
 
 

Anlagen: 

Keine 
 
 

Beschlussantrag: 

Der Gemeinderat erkennt den in der Vorlage genannten Grund als wichtigen Grund für das 
Ausscheiden von StRin Cornelia Münch-Schröder aus dem Gemeinderat der Stadt Weinheim 
im Sinne des § 16 der Gemeindeordnung an. 

gezeichnet 

Manuel Just 
Oberbürgermeister 
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Beschlussvorlage 

Federführung: Drucksache-Nr. 

Amt für Bildung und Sport 106/20 

Geschäftszeichen: 

40 - TiS/ZM 

Beteiligte Ämter:   

Amt für Immobilienwirtschaft 
Amt für Stadtentwicklung 
Personal- und Organisationsamt 
Rechnungsprüfungsamt 
Stadtkämmerei 

Datum: 

11.09.2020 

 

  
 

 
 

Beratungsfolge: Ö/N Beschlussart Sitzungsdatum: 

Ausschuss für Digitalisierung Ö Vorberatung 30.09.2020 

Gemeinderat Ö Beschlussfassung 14.10.2020 

 

Anhörung Ortschaftsrat        Ja  Nein 

Finanzielle Auswirkung  Ja  Nein 

 

 

Betreff: 

Digitalisierung an den Schulen in Trägerschaft der Stadt Weinheim  
-Umsetzung des Digitalpakts Schulen 

Beschlussantrag: 

Der Gemeinderat beschließt: 

1. Die Verwaltung wird beauftragt, den Ausbau der digitalen Infrastruktur in den Schulen wie 
dargestellt umzusetzen. 

2. Für Ausbau und Support der digitalen Ausstattung der Weinheimer Schulen wird 
zunächst eine zweite Vollzeitstelle geschaffen. Bei nachgewiesenem Bedarf wird der 
Stellenumfang angepasst. Ab 2021 ff wird/werden die erforderliche/n Stelle/ im 
Stellenplan ausgewiesen. 
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Verteiler: 
1 x Protokollzweitschrift 
je 1 x Ämter 11, 14, 20, 40, 61, 65 
 
 

Bisherige Vorgänge: 

GR/016/18, Haushaltsstrukturkommission 28.06.2017; GR/080/18; GR/67/20 
 
 

Beratungsgegenstand: 

Zur Ausgangssituation und den Aufgaben der Stadt Weinheim im Kontext der Digitalisierung 
der Schulen in Weinheimer Trägerschaft, wird im Wesentlichen auf die Beschlussvorlage 
GR/080/18 verwiesen, welche als Anlage 1 beigefügt ist.  

Es wurden insgesamt 5 Kernaufgaben identifiziert, die es zu lösen gilt: 

 Breitbandanbindung der Schulen (möglichst Glasfaser) 

 Infrastruktur in den Schulgebäuden (strukturierte Verkabelung und WLAN) 

 Digitale Präsentationsmedien in allen Klassen- und Fachräumen 

 Ausstattung mit Endgeräten 

 Support des pädagogischen Netzes einschl. Endgeräte (bisher nur Verwaltungsnetz) 

 

Die aktuelle Vorlage greift den Stand von 2018 auf und berichtet über die Entwicklung der 
vergangenen beiden Jahre. Ein Fokus wurde entsprechend des o.g. 
Gemeinderatsbeschlusses zunächst auf die Lösung der letzten beiden Aufgaben gelegt. 

Wesentliche Zielsetzung für die technische Umsetzung war damals eine standardisierte 
Ausstattung der Schulen mit digitalen Endgeräten im Verhältnis 1:4 (1 Gerät pro 4 
Schüler/innen) sowie der Aufbau eines Supports für die pädagogischen Netze in den 
Schulen. Der Gemeinderat hatte daher die Standardisierung eingesetzter Systeme und die 
Schaffung einer Personalressource für die Umsetzung und den Support beschlossen. Das 
seitdem entwickelte, auf die Grundschulen zugeschnittene Tablet-Konzept hat sich aus Sicht 
der Verwaltung aufgrund seines gutes Kosten-Nutzen-Verhältnisses und seines einfachen 
Handlings bewährt und wird mittlerweile auch aus den weiterführenden Schulen nachgefragt. 

Der Sachstand zur Breitbandanbindung der Schulen wird innerhalb dieser Vorlage (sh. 2.1) 
umfassend dargestellt. 

Der Ausbau der digitalen Gebäudeinfrastruktur und die Ausstattung der Unterrichtsräume mit 
Präsentationsmedien wurden im Hinblick auf angekündigte, aber nicht verfügbare 
Förderprogramme zunächst zurückgestellt. Andernfalls hätte die Gefahr bestanden, 
Ausschlusstatbestände für künftige Programme zu schaffen. 

Mittlerweile gibt es mehrere Förderprogramme, welche im nächsten Kapitel der Vorlage 
ausführlicher dargestellt werden. Ziel ist auch hier, eine weitgehend standardisierte 
Ausstattung für alle Schulgebäude zu schaffen. Im Ausschuss für Digitalisierung wird hierzu 
ein Kurzvortrag erfolgen, in dem die Standardausstattung für Klassenräume vorgestellt wird. 

Wie wichtig eine funktionierende digitale Infrastruktur mit adäquater Ausstattung an 
Endgeräten ist, hat aktuell die Corona-Pandemie und die dadurch bedingten 
Schulschließungen im Frühjahr gezeigt.  
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Einerseits hat sich die gesellschaftliche Akzeptanz für eine Digitalisierung der Schulen 
spürbar erhöht, andererseits ist der Druck auf die Kommunen für einen schnelleren Ausbau 
nochmals gewachsen. Für die Stadt Weinheim ist diese Entwicklung positiv zu beurteilen, da 
Schulleitungen und Verwaltung bereits seit mehreren Jahren gemeinsam intensiv an der 
Digitalisierung arbeiten. Durch diese gemeinsame Initiative ist man vielen Kommunen 
vergleichbarer Größe in Baden-Württemberg einen Schritt voraus. Für die Schulen in 
Weinheim kann festgehalten werden, dass Corona der Digitalisierung quantitativ wie 
qualitativ einen enormen Schub verpasst hat. 

 

1. Förderprogramme 

In diesem Kapitel werden die Förderprogramme beschrieben, die derzeit zur Verfügung 
stehen. Eine Übersicht zum Stand der Digitalisierung an den Weinheimer Schulen ist dieser 
Beschlussvorlage als Anlage 2 beigefügt. Hierin ist ebenfalls dargestellt aus welchen Mitteln 
die jeweiligen Maßnahmen bestritten werden. 

Über die geplante Mittelverwendung aus den nachfolgend vorgestellten Förderprogrammen 
wurde bereits in den letzten Sitzungen des Schulbeirats berichtet. Sämtliche bauliche 
Maßnahmen erfolgen bereits ab der Planungsphase in enger Zusammenarbeit mit dem Amt 
für Immobilienwirtschaft. Dies ist insbesondere vor dem Hintergrund unerlässlich, dass 
regelmäßig auch die Elektroinstallationen (230V-Netz) außerhalb der Förderprogramme 
grundlegend und umfassend überarbeitet werden müssen. Dies erfordert einen erheblichen 
Planungsaufwand und zeitlichen Vorlauf von Seiten der Hochbauabteilung. 

 

1.1 Pauschale Förderung der Digitalisierung an Schulen 

Über den kommunalen Finanzausgleich wurden auf Basis der Schülerzahlen vom Land 
Baden-Württemberg insgesamt 145 Mio. € in zwei Tranchen (Mai und Dezember 2019) an 
die Schulträger ausgeschüttet, der jeweilige Förderbetrag muss um einen kommunalen Anteil 
von 20 % aufgestockt werden. Für die Digitalisierung der Weinheimer Schulen stehen aus 
diesem Programm, inklusive kommunalem Anteil, insgesamt 637.900 € zur Verfügung. Da es 
sich um eine pauschale Zuweisung handelt, ist keine Antragstellung erforderlich bzw. kein 
Verwendungsnachweis zu führen. 

Diese unbürokratische Lösung ermöglicht der Verwaltung eine sehr flexible Umsetzung. 
Kleinere Maßnahmenkönnen dadurch direkt und effizient umgesetzt werden. Die Mittel aus 
der Digitalisierungspauschale werden deshalb primär für die Umsetzung von Maßnahmen in 
„kleineren“ Schulgebäuden verwendet. Ebenfalls wurden eine Vielzahl von Endgeräten samt 
Zubehör und Lizenzen aus diesem Programm beschafft. 
Bei vergleichbaren Maßnahmen würde in anderen Konstellationen vermutlich auf die 
Beantragung von Fördermitteln verzichtet werden, da der Aufwand für Planung, Antrag und 
Abrechnung die eigentlichen förderfähigen Kosten übersteige würde. 

Die Mittel sind im Haushaltsplan 2020 veranschlagt. Stand August 2020 wurden bislang 
283.400 € verausgabt, nicht verbrauchte Mittel werden in folgende Haushaltsjahre 
übertragen bzw. die kommunalen Anteile neu veranschlagt. 
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1.2 Digitalpakt Schule 

Der Digitalpakt Schule (ehem. „Wanka-Milliarden“) wurde bereits im Januar 2017 
angekündigt, die entsprechende Verwaltungsvorschrift wurde jedoch erst im September 2019 
erlassen. Diese Verzögerung führte bundesweit auf kommunaler Ebene dazu, dass der 
digitale Ausbau ins Stocken geriet, um nicht einen Tatbestand zu schaffen, der eine spätere 
Förderung ausschließen würde. Der Digitalpakt zielt in erster Linie auf die Schaffung einer 
digitalen Infrastruktur und einer Ausstattung der Klassenräume mit Präsentationsmedien ab. 
Endgeräte sind nur als rudimentäre Basisausstattung förderfähig. 

Um eine Förderfähigkeit aus dem Digitalpakt zu generieren sind umfassende Schritte für jede 
einzelne Schule notwendig. Zunächst ist es erforderlich das Schule und Schulträger 
gemeinsam einen Medienentwicklungsplan (MEP) entwickeln, der zur Zertifizierung beim 
Landesmedienzentrum einzureichen ist. Auf Basis des MEP ist eine umfassende Planung 
der digitalen Infrastruktur und der Präsentationsausstattung durchzuführen.  
Die Fördergelder sind bei der Landesbank zu beantragen und durch einen 
Mittelverwendungsnachweis abzurechnen. 
Grundsätzlich müssen alle bewilligten Maßnahmen bis spätestens 31.12.2024 
abgeschlossen und schlussgerechnet sein. 

Aufgrund des zeitintensiven Verfahrens zur Teilnahme am Förderprogramm hat die 
Verwaltung beschlossen, hieraus nur umfangreiche Maßnahmen in Schulgebäuden zu 
bestreiten, die ohnehin die Projektbegleitung durch Fachplaner erfordern. 

Das mögliche Fördervolumen ist für alle Kommunen in Baden-Württemberg auf Basis der 
Schülerzahlen kontingentiert worden, der Weinheimer Anteil beträgt hierbei 1,7 Mio. €. 
Insgesamt stehen in der mittelfristigen Finanzplanung der Stadt Weinheim 2,03 Mio. € zur 
Umsetzung der Maßnahmen aus dem Digitalpakt bei einem Eigenanteil von 20 % zur 
Verfügung. Da bisher lediglich (Teil-)Planungsleistungen abgerechnet wurden, kann derzeit 
kein aussagekräftiger Stand der Aufwendungen dargestellt werden. 

 

1.3 Sofortausstattungsprogramm von Bund und Ländern (sh. GR/67/20) 

Die Politik auf Bundes- und Landesebene hat erkannt, dass in der Phase der 
Schulschließungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie viele Schülerinnen und 
Schüler mangels Endgerät nicht erreicht werden konnten. Um zu verhindern, dass diese 
Gruppe erneut abgehängt wird, wurde ein Sofortausstattungsprogramm des Bundes für 
digitale Endgeräte mit einem Volumen von 500 Mio. € aufgelegt. Hiervon entfielen 65 Mio. € 
auf Baden-Württemberg. Anstelle der geforderten Landesbeteiligung von 10%, verdoppelte 
Baden-Württemberg diesen Betrag, so dass nun 130 Mio. € zur Verfügung stehen. Der Anteil 
für die Schulen in Trägerschaft Weinheim beträgt 379.069 €  

Noch vor den Sommerferien wurde von den Weinheimer Schulen eine Bedarfsabfrage bei 
den Familien ihrer Schülerinnen und Schüler durchgeführt. Dem Bedarf entsprechend 
wurden zunächst 850 iPads sowie entsprechendes Zubehör und Lizenzen für insgesamt 
325.070 € beschafft. Die Ausgabe der Geräte soll in den ersten Wochen des neuen 
Schuljahres erfolgen. Der restliche Betrag soll bis Jahresende dazu dienen, weitere Bedarfe 
zu decken, die in der ersten Abfrage noch nicht erfasst werden konnten. Zudem soll 
Ausstattung beschafft werden, um mobile Videostudios für die Lehrkräfte errichten zu 
können. 

Das Ausrollen einer solch großen Anzahl von Endgeräten ist angesichts der sehr kurzen 
Zeitspanne personell kaum umsetzbar, was zu entsprechenden Verzögerungen bei der 
Verfügbarkeit der Geräte an den Schulen führt. 
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2. Herausforderungen / Ausblick 

Neben der Umsetzung der dargestellten Förderprogramme gibt es weitere wesentliche 
Herausforderungen im Zusammenhang mit der Digitalisierung der Schulen: 

 

2.1 Breitbandanbindung der Schulen 

Die Verwaltung hat die derzeitigen Anbindungsmöglichkeiten aller Schulen in städtischer 
Trägerschaft durch die privatwirtschaftlichen Anbieter oder die Stadtwerke geprüft. Parallel 
wurde der Zweckverband High-Speed-Netz Rhein-Neckar (fibernet.rn), dem die Stadt 
Weinheim angehört mit der Prüfung der Fördermöglichkeiten bei einem Ausbau auf eigene 
Kosten durch die Stadt Weinheim (über fibernet.rn) beauftragt. Gefördert wird ein Ausbau nur 
dann, wenn eine Unterversorgung besteht und die Versorgung der Schulen nicht über die 
privatwirtschaftlichen Anbieter möglich ist bzw. angekündigt wird. In der Anlage 2 zu dieser 
Beschlussvorlage wird die Ausstattung jeder Schule im Detail beschrieben.  

Im Ergebnis der Prüfung durch die Verwaltung ist die Realisierung einer schnellen Anbindung 
aller Schulen über privatwirtschaftliche Anbieter möglich.  

Einzige Ausnahme hiervon ist die Theodor-Heuss-Schule in Oberflockenbach, für die auf 
absehbare Zeit keine Anbindung über einen privatwirtschaftlichen Anbieter angekündigt 
wurde. Diese wird bis voraussichtlich Januar 2021 im Zuge des Breitbandausbaus der 
Ortschaft Oberflockenbach durch die Stadt Weinheim über den Zweckverband an das Netz 
des Zweckverbands (Betreiber Netcom BW) angeschlossen. 

Einen ausführlichen Bericht zum Breitbandausbau der Stadt Weinheim über den 
Zweckverband High-Speed-Netz Rhein-Neckar fibernet.rn erhält der Gemeinderat in einer 
separaten im Rahmen der Sitzung im November. 

Sämtliche anderen Schulen in Trägerschaft der Stadt Weinheim verfügen mittlerweile über 
eine der „klassischen“ Anschlussarten mit bedarfsgerechter Geschwindigkeit. Auch kurz- und 
mittelfriste Entwicklungen mit ihren Anforderungen, können über die bestehenden 
Anschlüsse abgedeckt werden. Dazu gehören Supervectoring über das Telefonnetz der 
Telekom, das Download Raten bis zu 250 Mbit/s zulässt und die Möglichkeit über das 
Kabelnetz von Vodafone mit Docsis 3.1-Standard Geschwindigkeiten von bis zu 1.000 Mbit/s 
zu erreichen. Zudem besteht für einzelne Standorte bereits die Möglichkeit, 
Glasfaseranschlüsse legen zu lassen. 

Einzig nennenswerter Vorteil einer Glasfaseranbindung gegenüber den derzeitigen 
Anschlüssen auf Kupfer Basis, besteht in der schnelleren Upload Rate. In der Praxis ist 
festzustellen, dass die Upload Geschwindigkeit für den Bedarf der Schulen jedoch eine eher 
untergeordnete Rolle spielt. Im Hinblick auf die zunehmende Bedeutung von Cloud-Diensten 
im Schulkontext ist derzeit auch nicht davon auszugehen, dass sich dies in den nächsten 
Jahren ändern wird.  

Darüber hinaus ist die Verwaltung bestrebt, nach Möglichkeit einen Glasfaseranschluss 
zumindest vorzubereiten, der zu einem späteren Zeitpunkt aktiviert werden kann. Dies wird 
beispielsweise beim Neubau des Schulzentrums in der Weststadt durch die Stadtwerke 
Weinheim realisiert. Ein Glasfaseranschluss würde dort monatliche Kosten von ca. 1200 € 
zzgl. MwSt. verursachen, dem gegenüber stehen ca. 180 € zzgl. MwSt. für eine Anbindung 
über das Kabelnetz bei identischer Downloadgeschwindigkeit (1.000 Mbit/s). Eine Anbindung 
erfolgt demnach zunächst aus wirtschaftlichen Gründen über das Kabelnetz. 
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Erst wenn mittels Glasfaser höhere Geschwindigkeiten möglich sind und von Seiten einer 
Schule ein entsprechender Bedarf besteht, sollen entsprechende Anschlüsse genutzt 
werden. Es ist davon auszugehen, dass dieser Fall am ehesten am Dietrich-Bonhoeffer-
Schulverbund eintritt, ein Glasfaseranschluss liegt dort bereits im Gebäude. 

 

2.2 Kosten für Ersatzbeschaffungen und Instandhaltung 

Die Förderprogramme und die Corona-Krise haben der Digitalisierung an den Schulen einen 
immensen Schub verliehen. Es konnten in vergleichsweise kurzer Zeit viele Endgeräte und 
Präsentationsmedien beschafft werden. Diese müssen zu gegebener Zeit aber auch wieder 
ersetzt werden. Hierfür gilt es ein Konzept zu entwickeln, diese Geräte in einer Art 
rollierendem System sukzessive zu ersetzen. Dies ist auch im Hinblick auf eine konstante 
und verlässliche Haushaltsplanung für die nächsten Jahre wichtig. 
Es erscheint eher unwahrscheinlich, dass es Folgeprogramme von Bund und Land geben 
wird, um Ersatzbeschaffungen zu tätigen, so dass dies vollständig zur kommunalen Aufgabe 
wird. Angesichts der Dynamik im zurückliegenden Jahr konnte ein solches Konzept noch 
nicht entwickelt werden, so dass eine genaue Abschätzung des jährlichen Mittelbedarfs 
bisher nicht vorliegt. 

 

2.3 Endgeräte für Lehrkräfte 

Immer wieder erreichen die Verwaltung Anfragen und Anträge persönliche mobile Endgeräte 
für Lehrkräfte zu beschaffen.  
Nach Schulgesetz (SchG BW) ist der Schulträger für die sächlichen Kosten der Schulen 
zuständig. Nach Auffassung der kommunalen Spitzenverbände lässt sich eine Verantwortung 
für die Kostenübernahme von persönlichen Endgeräten der Lehrkräfte aus diesem 
Sachverhalt nicht ableiten. Die Tatsache, dass das Land als Arbeitgeber seinen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern solche Geräte nicht zur Verfügung stellt, könne im 
Umkehrschluss nicht als Begründung für die Verantwortung beim Schulträger herhalten. 
Gleiches gilt auch für Fortbildungsbedarfe der Landesbediensteten. 

Obwohl dieser Sachverhalt aus Sicht der Verwaltung eindeutig ist, ist es für ein Gelingen der 
Digitalisierungsbemühungen zweifelsfrei von großer Bedeutung, dass auch die Lehrkräfte mit 
digitalen Endgeräten versorgt werden können. Bund- und Länder haben deshalb ein weiteres 
Förderprogramm angekündigt, aus dem alle Lehrkräfte in der Bundesrepublik Deutschland 
mit einem digitalen Endgerät ausgestattet werden sollen. Das Programm soll ein 
Gesamtvolumen von 500 Mio. € umfassen. Eine Einbindung in bestehende Systeme, die nur 
gemeinsam mit den Schulträgern umsetzbar ist, ist sehr wahrscheinlich. Genauere 
Verlautbarungen und Aussagen zur Ausgestaltung des Programms liegen noch nicht vor. 

Ein solches Ausstattungsprogramm für Lehrkräfte erscheint aus Sicht der Verwaltung 
sinnvoll, wäre für die Stadt ebenfalls mit Kosten verbunden. Für die Umsetzung und den 
späteren Support wäre zusätzliches Personal beim Amt für Bildung und Sport erforderlich. 

 

2.4 Personal 

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung 2018 die Schaffung von zunächst einer Stelle für die 
Betreuung der Schul-IT beschlossen und gleichzeitig zugesichert, den Stellenumfang 
bedarfsgerecht anzupassen.  
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In der Gemeinderatssitzung am 01.07.2020 haben einige Fraktionen in ihren Stellungnahmen 
zum Sofortausstattungsprogramm, den Aufwand für die Administration seitens der 
Verwaltung für eine so große Anzahl an Endgeräten explizit angeführt. 

Durch das Sofortausstattungsprogramm wurde die Zielsetzung einer Endgeräteausstattung 
im Verhältnis 1:4 deutlich übertroffen. Parallel zum Support der Endgeräte muss der Ausbau 
der digitalen Infrastruktur vorangetrieben werden. Es zeigt sich mittlerweile, dass dieser 
Aufgabenumfang nicht von einem Mitarbeiter alleine bewältigt werden kann, ohne Abstriche 
an der Reaktionszeit im Support oder zeitliche Verschiebungen beim Ausbau in Kauf zu 
nehmen. Aus Sicht der Verwaltung ist eine solche Verschiebung nicht möglich. 
Supportanfragen müssen umgehend gelöst werden, damit die Beteiligten arbeitsfähig 
bleiben. Selbiges gilt für die Infrastrukturprojekte, die entsprechend der Förderrichtlinien in 
einem straffen Zeitrahmen umgesetzt werden müssen. Ein weiteres Förderprogramm zur 
Ausstattung von Lehrkräften ist, wie ausgeführt, bereits angekündigt. 

Aus Sicht der Verwaltung besteht die Notwendigkeit, den Personalumfang für die Betreuung 
der Schul-IT ab dem Jahr 2021 um eine weitere Stelle zu erweitern.  
Nur so können die beschriebenen Förderprogramme umgesetzt und der erforderliche 
Support sichergestellt werden. 

Eine weitere Stelle für die Digitalisierung an den Schulen soll daher im Stellenplan für 2021 
ausgewiesen werden. Die Personalkosten dieser zusätzlichen Stelle (Entgeltgruppe 10) zur 
Betreuung der Schul-IT würden sich ab 2021 auf jährlich 74.000. € belaufen. 

Auch bei der Hochbauabteilung im Amt für Immobilienwirtschaft wird die Umsetzung der 
Förderprogramme in erheblichem Maße Personal binden. Dies wird voraussichtlich bei 
anderen Maßnahmen zumindest zu Engpässen bzw. Verzögerungen führen. 

 

2.5 Nächste Schritte 

Die vom Gemeinderat beschlossene Ausstattung im Verhältnis 1:4 kann Dank des 
Sofortausstattungsprogramms als umgesetzt betrachtet werden. Mit Ausnahme der Theodor-
Heuss-Grundschule, wo zunächst noch die Breitbandanbindung realisiert werden muss 
(Geräte sind bereits fest geplant), sind alle Schulen mindestens entsprechend ausgestattet. 

Wie dargestellt, muss in einem nächsten Schritt ein rollierendes System aufgebaut werden, 
um „veraltete“ Geräte nach einer erwarteten Lebensdauer von 4-5 Jahren auszutauschen. 
Die erste Gerätegeneration an der Waldschule ist hiervon im nächsten Jahr betroffen. 
Selbiges gilt auch für Präsentationsgeräte und einzelne Netzwerkkomponenten. 

Eine logische nächste Ausbaustufe wäre eine 1:2-Ausstattung der Schulen mit Endgeräten 
anzustreben. Ob dies zum jetzigen Zeitpunkt bereits sinnvoll ist, sollte jedoch im 
Zusammenhang mit den anstehenden Infrastrukturmaßnahmen aus dem Digitalpakt 
abgewartet werden. Viele kleinere Schulen beginnen zudem gerade erst mit digitalen 
Unterrichtsformen. Diesen sollte zunächst die Zeit eingeräumt werden um sich daran zu 
gewöhnen und ihre pädagogischen Konzepte weiterzuentwickeln. 
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Alternativen: 

Die Kommunen sind im Rahmen des Bildungsplans dazu verpflichtet, den Schülerinnen und 
Schülern eine Bildung mit digitalen Medien zu ermöglichen. Angesichts der hohen 
Förderanteile in den vorgestellten Programmen ist es nicht sinnvoll, diese nicht 
auszuschöpfen, grundsätzlich wäre das jedoch möglich, um den Eigenanteil von 20% 
einzusparen. 
Es wäre auch möglich, auf die Schaffung einer weiteren Stelle zur Digitalisierung der Schul-
IT zu verzichten. Hierdurch würde jedoch eine Umsetzung der Maßnahmen stark gefährdet 
bzw. nur mit erheblichen Zeitverzögerungen möglich. 
 
 

Finanzielle Auswirkung: 

Die finanziellen Auswirkungen für die „Pauschale Förderung der Digitalisierung an Schulen“ 
sowie den Digitalpakt sind bereits vollständig im Haushaltsplan 2020 abgebildet. Das 
Sofortausstattungsprogramm wird im Teilhaushalt 3 wirksam und war im Rahmen der 
Haushaltsplanung noch nicht absehbar. Grundsätzlich ist dieses Programm durch seine 
Förderquote von 100% kostenneutral für den städtischen Haushalt. 
Die Personalkosten einer zusätzlichen Stelle zur Betreuung der Schul-IT werden sich ab 
2021 auf jährlich 74.000 € belaufen, und sind im Personaletat zu veranschlagen.  
 
 

Anlagen: 

Nummer:  Bezeichnung  

1 Beschlussvorlage GR/080/18 

2 Sachstandsbericht Digitalisierung an Weinheimer Schulen 
  

 
 

Beschlussantrag: 

Der Gemeinderat beschließt: 

1. Die Verwaltung wird beauftragt, den Ausbau der digitalen Infrastruktur in den Schulen wie 
dargestellt umzusetzen. 

2. Für Ausbau und Support der digitalen Ausstattung der Weinheimer Schulen wird 
zunächst eine zweite Vollzeitstelle geschaffen. Bei nachgewiesenem Bedarf wird der 
Stellenumfang angepasst. Ab 2021 ff wird/werden die erforderliche/n Stelle/ im 
Stellenplan ausgewiesen. 

gezeichnet 

Manuel Just 
Oberbürgermeister 
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Beschlussvorlage 

Federführung: Drucksache-Nr. 

Tiefbauamt 110/20 

Geschäftszeichen: 

66/UW 

Beteiligte Ämter:   

Rechnungsprüfungsamt 
Stadtkämmerei 

Datum: 

19.09.2020 

 

    
 

Beratungsfolge: Ö/N Beschlussart Sitzungsdatum: 

Gemeinderat Ö Beschlussfassung 14.10.2020 

 

Anhörung Ortschaftsrat        Ja  Nein 

Finanzielle Auswirkung  Ja  Nein 

 

 

Betreff: 

Grundhafte Erneuerung der Straßenkreuzung Sachsenstraße / Sepp-Herberger-Straße / 
Uhlandstraße im Ortsteil Hohensachsen. 

Beschlussantrag: 

1. Der Gemeinderat stimmt nachträglich der Baukostenerhöhung um 7.811,48 € brutto auf 
einen Schlussrechnungsbetrag in Höhe von 106.029,68 € brutto zu. 

2. Der Gemeinderat stimmt der nachträglichen Beauftragung für die grundhafte Erneuerung 
der Straßenkreuzung Sachsenstraße / Sepp-Herberger-Straße / Uhlandstraße im Ortsteil 
Hohensachsen zu. Mittel in Höhe von gerundet 121.000,00 € brutto stehen auf dem 
Investitionsauftrag I54100002100 (Erneuerung Gemeindestraßen) im Finanzhaushalt 
2020 zur Verfügung. 
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Verteiler: 
1 x Protokollzweitschrift 
1 x Amt 20 
1 x Amt 14 
1 x Amt 66 
 
 

Bisherige Vorgänge: 

OR 08/2019 
 
 

Beratungsgegenstand: 

Der bauliche Zustand der Straßenkreuzung Sachsenstraße / Sepp-Herberger-Straße / 
Uhlandstraße hat sich, insbesondere seit dem Sommer 2018, erheblich verschlechtert. 
Neben der Notwendigkeit die Straßenschäden (Absenkung von alten Leitungsgräben, 
Schlaglöcher, Risse) instand zu setzen, kam vom Ortschaftsrat die Forderung die 
Verkehrssicherheit, insbesondere für Fußgänger (Schulweg), nachhaltig zu verbessern 
(Beschluss Ortschaftsrat Hohensachsen vom 04.09.2019, OR 08/200). 
Gemeinsam mit dem für die Verkehrsplanung zuständigen Amt für Stadtentwicklung und der 
Verkehrsbehörde wurden dem Ortschaftsrat mögliche bauliche Veränderungen zur Beratung 
vorgeschlagen. Die Gehwege im Kreuzungsbereich sollten gepflastert, angehoben und 
Mittels Einbau von Hochbordsteinen gegen das immer wieder praktizierte, verkehrswidrige 
Überfahren durch Fahrzeuge gesichert werden. Die schulfreie Zeit in den Sommerferien 
2020 konnte zur baulichen Umsetzung genutzt werden. 

Ursprünglich ging das Tiefbauamt davon aus, dass die baulichen Eingriffe zur 
Straßeninstandsetzung und zur Anpassung der Gehwege, im Rahmen der 
Straßenunterhaltung (Ergebnishaushalt), beauftragt und abgerechnet werden können. 
Die entsprechenden Mittel auf der Kostenstelle 54105100 (Bereitstellung und Betrieb 
Gemeindestraßen) wurden entsprechend im Haushaltsplan 2020 eingeplant und für diese 
Maßnahme gebunden. Die Abwicklung sollte im Rahmen des Jahresvertrags zur 
Unterhaltung der Straßen durch das Bauunternehmen Schneider aus Mannheim erfolgen. 

Maßgeblich für die Zuordnung der baulichen Maßnahmen in den Ergebnis- bzw. 
Finanzhaushalt ist die Art des Ausbaus (Deckenerneuerung <-> grundhafter Ausbau) und die 
Gesamtfläche der instand gesetzten Fläche (bis ca. 250 m² konsumtiv, darüber investiv, bei 
grundhafter Erneuerung). 
Die instand gesetzte Fläche beträgt hier letztendlich ca. 450 m² (Straße ca. 350 m², 
Gehwege ca. 100 m²). Die ursprünglich angedachte Sanierung des Großteils der Kreuzung 
ließ sich leider nicht umsetzen, da die vor Ort vorgefundene Situation eine grundhafte 
Erneuerung der Asphaltfahrbahn (Asphaltdecke, -tragschicht und Schottertragschichten) und 
in Teilen auch der Gehwege erforderlich machte. 

Aus diesem Grund beantragt das Tiefbauamt, nach Abstimmung mit der Stadtkämmerei, 
nachträglich, die Deckung der Gesamtkosten über zur Verfügung stehenden Mittel im 
Finanzhaushalt. 

Die Baumaßnahme wurde auf der Grundlage der beauftragten Einheitspreise des 
Jahresvertrages für die Straßenunterhaltung (2020-2022) an das Bauunternehmen 
Schneider aus Mannheim vergeben. Eine Kostenschätzung in Höhe von 98.218,20 € brutto 
lag vor. Der Schlussrechnungsbetrag in Höhe von 106.029,68 € brutto liegt um 7.811,48 € 
brutto darüber (Kostenüberschreitung 7,95 %). 
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Die Straßenkreuzung wurde nach 3 Wochen Bauzeit am 09.09.2020 fertig gestellt und 
wieder dem Verkehr übergeben. 

 
 

Alternativen: 

Keine 

 
 

Finanzielle Auswirkung: 

Die Gesamtkosten für die im September 2020 abgeschlossene Baumaßnahme betragen 
gerundet 121.000,00 € brutto. Darin enthalten sind die schlussgeprüften Baukosten in Höhe 
von 106.029,68 € brutto, die geprüften Kosten für die Verkehrssicherung- und Umleitung in 
Höhe von 8.179,32 € brutto, die Markierungskosten in Höhe von 580,80 € brutto, sowie die 
vom Tiefbauamt erbrachten Eigenleistungen (Bauleitungskosten 6%) in Höhe von ca. 
5.500,00 €. 

Die benötigten investiven Mittel, in Höhe von gerundet 121.000,00 €, können mit nicht 
bewirtschafteten Mitteln der Maßnahme „Erneuerung Gemeindestraßen“ unter dem 
Investitionsauftrag I54100002100 aus dem Haushaltsjahr 2020 gedeckt werden.  
 
 

Anlagen: 

Keine 
 
 

Beschlussantrag: 

1. Der Gemeinderat stimmt nachträglich der Baukostenerhöhung um 7.811,48 € brutto auf 
einen Schlussrechnungsbetrag in Höhe von 106.029,68 € brutto zu. 

2. Der Gemeinderat stimmt der nachträglichen Beauftragung für die grundhafte Erneuerung 
der Straßenkreuzung Sachsenstraße / Sepp-Herberger-Straße / Uhlandstraße im Ortsteil 
Hohensachsen zu. Mittel in Höhe von gerundet 121.000,00 € brutto stehen auf dem 
Investitionsauftrag I54100002100 (Erneuerung Gemeindestraßen) im Finanzhaushalt 
2020 zur Verfügung. 

gezeichnet gezeichnet 

Manuel Just Dr. Torsten Fetzner  
Oberbürgermeister Erster Bürgermeister  
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Beschlussvorlage 

Federführung: Drucksache-Nr. 

Referat des Oberbürgermeisters 115/20 

Geschäftszeichen: 

I 01 - dbk 

Beteiligte Ämter:   

 

Datum: 

23.09.2020 

 

    
 

Beratungsfolge: Ö/N Beschlussart Sitzungsdatum: 

Gemeinderat Ö Beschlussfassung 14.10.2020 

 

Anhörung Ortschaftsrat        Ja  Nein 

Finanzielle Auswirkung  Ja  Nein 

 

 

Betreff: 

Änderung der Besetzung des Ältestenrats 

Beschlussantrag: 

Der Gemeinderat beschließt die neue Besetzung des Ältestenrats gemäß Anlage 1. 
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Verteiler: 
1 x Protokollzweitschrift 
1 x Akte 004/76 
 
 

Bisherige Vorgänge: 

Keine 
 
 

Beratungsgegenstand: 

Nach dem Ausscheiden von Cornelia Münch-Schröder aus dem Gemeinderat ist eine 
Änderung der Besetzung des Ältestenrats erforderlich. 

Der Ältestenrat besteht nach § 3 der Geschäftsordnung des Gemeinderats aus 13 
Stadträten/innen. Die Geschäftsordnung sieht vor, dass die Mitglieder vom Gemeinderat 
nach den Grundsätzen für die Besetzung der beschließenden Ausschüsse gewählt werden. 
Die Änderung der Besetzung ist mit einstimmiger Beschlussfassung möglich. 

Die zu beschließenden Änderungen des Ältestenrats sind in der Anlage 1 dargestellt. Die 
Änderungen sind durch Unterstreichung hervorgehoben. 

 
 

Alternativen: 

Ablehnung der beantragten Änderungen 

 
 

Finanzielle Auswirkung: 

Keine 
 
 

Anlagen: 

Nummer:  Bezeichnung  

1 Mitgliederverzeichnis Ältestenrat 
  

 
 

Beschlussantrag: 

Der Gemeinderat beschließt die neue Besetzung des Ältestenrats gemäß Anlage 1. 

gezeichnet 

Manuel Just 
Oberbürgermeister 
 
 



ÄLTESTENRAT
Mitglieder Stellvertretung

GAL
1. StR Stefano Bauer StR Dr. Hubert Bayer
2. StRin Elisabeth Kramer StR Wolfgang Benn
3.  StR Hans-Ulrich Sckerl StRin Frieda Fiedler

StRin Tamy Fraas
StR Dr. Andreas Marg
StR Mathias Meder

Freie Wähler
1.  StRin Doris Falter StR Christian Mayer
2. StR Dr. Günter Bäro StRin Christina Eitenmüller
3.  StRin Monika Springer StR Dr. Klaus Ditzen

StR Oliver Kümmerle
StR Kurt Jäger

CDU
1.  StR Heiko Fändrich StR Dr. Thomas Ott
2.  StRin Inge Oberle StR Dr. Thomas Gölz
3. StRin Susanne Tröscher StR Helge Eidt

SPD
1. StRin Stella Kirgiane-Efremidou StR Prof. Dr. Rudolf Large
2. StR Daniel Schwöbel StR Andreas Kränzle

DIE LINKE
1.  StR Dr. Carsten Labudda StR Matthias Hördt

FDP
1.  StR Dr. Wolfgang Wetzel StR Karl Bär

Anlage 1 zu Drucksache-Nr. 115/20
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Beschlussvorlage 

Federführung: Drucksache-Nr. 

Referat des Oberbürgermeisters 116/20 

Geschäftszeichen: 

I 01 - dbk 

Beteiligte Ämter:   

 

Datum: 

23.09.2020 

 

    
 

Beratungsfolge: Ö/N Beschlussart Sitzungsdatum: 

Gemeinderat Ö Beschlussfassung 14.10.2020 

 

Anhörung Ortschaftsrat        Ja  Nein 

Finanzielle Auswirkung  Ja  Nein 

 

 

Betreff: 

Änderung der Besetzung des Ausschusses für Technik, Umwelt und Stadtentwicklung 

Beschlussantrag: 

Der Gemeinderat beschließt die neue Besetzung des Ausschusses für Technik, Umwelt und 
Stadtentwicklung gemäß Anlage 1. 
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Verteiler: 
1 x Protokollzweitschrift 
1 x Akte 004/62 
1 x Akte 004/61 
 
 

Bisherige Vorgänge: 

Keine 
 
 

Beratungsgegenstand: 

Nach dem Ausscheiden von Frau Cornelia Münch-Schröder aus dem Gemeinderat der Stadt 
Weinheim sind seitens der GAL-Fraktion Positionen in den beratenden und beschließenden 
Ausschüssen neu zu besetzen.  

Frau Münch-Schröder war stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Umwelt, Technik und 
Stadtentwicklung. 

Ihr Nachfolger Mathias Meder war stellvertretendes beratendes Mitglied. 

Darüber hinaus wünscht DIE LINKE eine Änderung ihrer beratenden Mitglieder.  

Nach § 5 Abs. 2 der Hauptsatzung der Stadt Weinheim besteht der Ausschuss für Technik, 
Umwelt und Stadtentwicklung aus 17 Mitgliedern des Gemeinderats und 15 sachkundigen 
Einwohner/innen. 

Die zu beschließenden Änderungen in der Besetzung des Gremiums sind in der Anlage 1 
dargestellt. Die Änderungen sind durch Unterstreichung hervorgehoben. 

Die Änderung der Besetzung des Ausschusses für Umwelt, Technik und Stadtentwicklung ist 
mit einstimmiger Beschlussfassung möglich. (Einigung) 

Wird keine Einigung über die Besetzung der beschließenden Ausschüsse erzielt, findet eine 
Wahl statt. Für eine evtl. erforderliche Wahl der Beschließenden Mitglieder gilt § 40 GemO. 

Für eine evtl. erforderliche Wahl der Beratenden Mitglieder gilt § 37 Abs. 7 GemO. Für die 
beratenden Mitglieder können jeweils bis zu 3 Stellvertreter/innen benannt werden. 

 
 

Alternativen: 

Ablehnung der beantragten Änderungen 

 
 

Finanzielle Auswirkung: 

Keine 
 
 

Anlagen: 

Nummer:  Bezeichnung  

1 Mitgliederverzeichnis Ausschuss für Technik, Umwelt und 
Stadtentwicklung 
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Beschlussantrag: 

Der Gemeinderat beschließt die neue Besetzung des Ausschusses für Technik, Umwelt und 
Stadtentwicklung gemäß Anlage 1. 

gezeichnet 

Manuel Just 
Oberbürgermeister 
 
 



AUSSCHUSS FÜR TECHNIK, UMWELT UND
STADTENTWICKLUNG

Beschließende Mitglieder Stellvertretung

GAL
1. StR Stefano Bauer StRin Frieda Fiedler
2. StR Dr. Hubert Bayer StR Mathias Meder
3. StRin Elisabeth Kramer StR Wolfgang Benn
4. StR Dr. Andreas Marg StRin Tamy Fraas

StR Hans-Ulrich Sckerl
Freie Wähler

1. StR Christian Mayer StRin Christina Eitenmüller

2. StR Oliver Kümmerle StRin Doris Falter

3. StR Dr. Günter Bäro StR Dr. Klaus Ditzen

4. StRin Monika Springer StR Kurt Jäger

CDU
1. StR Helge Eidt StR Dr. Thomas Ott

2. StR Heiko Fändrich StRin Carola Meyer

3. StRin Susanne Tröscher StRin Inge Oberle

4. StR Mirko Winz StR Dr. Thomas Gölz

SPD
1. StR Constantin Görtz StRin Stella Kirgiane-Efremidou

2. StR Andreas Kränzle StR Prof. Dr. Rudolf Large

3. StR Daniel Schwöbel StRin Eleni Efredmiou-Hartmann

DIE LINKE
1. StR Matthias Hördt StR Dr. Carsten Labudda

FDP
1. StR Dr. Wolfgang Wetzel StR Karl Bär

Anlage 1 zu Drucksache-Nr. 116/20



AUSSCHUSS FÜR TECHNIK, UMWELT UND
STADTENTWICKLUNG

Beratende Mitglieder:

Mitglieder: Stellvertretung: Stellvertretung: Stellvertretung:

GAL

Norbert Kramer Michael Löwe Michaela Kaltschmidt

Letizia Stalf Dr. Brigitte Demes Prof. Dr. Helmut Breitmeier

Reinhard Wirths Charlotte Winkler Carolin Adam

Peter Niklaus Dr. Sandor Vajna Sabine Wagner

Freie Wähler

Dr. Mark Schüßler Dirk Ahlheim Margarete Wacker Anette Roland

Helmut Waas Michele Vetere Robin Ley Torsten Bachocz

Sebastian Kerner Hans-Jörg Klump Nadja Weiß Walter Blesing

CDU

Patrick Neff Manfred Müller-Jehle Uwe Beuchle Klaus Hafner

Steffen Hinkel Oliver Schilling Christian Stumpe

Andreas Gabriel Christian Lehmann Denise Düser Yvonne Maser

SPD

Eckhardt Pfisterer Oliver Gärtner Daniel Storck Paul Frey

Sandra Kerber Bernd Grüber Gerd Reinemuth Michael Paucker

Michael Metz Thomas Knörr Wolfgang Müller Dr. Norbert
Koppenhagen

DIE LINKE

Jan Bührer Mareike Merseburger Wolfgang Labudda Darwin Höhnle

FDP

Andrea Reister Oliver Willmann Dr. Martin Bürmann David Astaree

Anlage 1 zu Drucksache-Nr. 116/20
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Beschlussvorlage 

Federführung: Drucksache-Nr. 

Referat des Oberbürgermeisters 117/20 

Geschäftszeichen: 

I 01 - dbk 

Beteiligte Ämter:   

 

Datum: 

23.09.2020 

 

    
 

Beratungsfolge: Ö/N Beschlussart Sitzungsdatum: 

Gemeinderat Ö Beschlussfassung 14.10.2020 

 

Anhörung Ortschaftsrat        Ja  Nein 

Finanzielle Auswirkung  Ja  Nein 

 

 

Betreff: 

Änderung der Besetzung des Haupt- und Umlegungsausschusses 

Beschlussantrag: 

Der Gemeinderat beschließt die neue Besetzung des Haupt- und Umlegungsausschusses 
gemäß Anlage 1. 
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Verteiler: 
1 x Protokollzweitschrift 
1 x Akte 004/62 
1 x Akte 004/61 
 
 

Bisherige Vorgänge: 

Keine 
 
 

Beratungsgegenstand: 

Nach dem Ausscheiden von Frau Cornelia Münch-Schröder aus dem Gemeinderat der Stadt 
Weinheim sind seitens der GAL-Fraktion Positionen in den beratenden und beschließenden 
Ausschüssen neu zu besetzen.  

Frau Münch-Schröder war Mitglied im Haupt- und Umlegungsausschuss. 

Ihr Nachfolger Mathias Meder war Beratendes Mitglied im Hauptausschuss. 

Nach § 5 Abs. 2 Nr. 1 der Hauptsatzung der Stadt Weinheim besteht der Hauptausschuss 
aus 17 Mitgliedern des Gemeinderats und 15 sachkundigen Einwohner/innen. Der 
Umlegungsausschuss hat nach § 5 Abs. 2 Nr. 3 der Hauptsatzung der Stadt Weinheim 17 
Mitglieder aus den Reihen des Gemeinderats. 

Die stimmberechtigten Mitglieder des Hauptausschusses sind gleichzeitig Mitglieder des 
Umlegungsausschusses. (§ 5 Abs. 3 der Hauptsatzung der Stadt Weinheim) 

Die zu beschließenden Änderungen in der Besetzung des Gremiums sind in der Anlage 1 
dargestellt. Die Änderungen sind durch Unterstreichung hervorgehoben. 

Die Änderung der Besetzung des Haupt-und Umlegungsausschusses ist mit einstimmiger 
Beschlussfassung möglich. (Einigung) 

Wird keine Einigung über die Besetzung der beschließenden Ausschüsse erzielt, findet eine 
Wahl statt. Für eine evtl. erforderliche Wahl der Beschließenden Mitglieder gilt § 40 GemO. 

Für eine evtl. erforderliche Wahl der Beratenden Mitglieder gilt § 37 Abs. 7 GemO. Für die 
beratenden Mitglieder können jeweils bis zu 3 Stellvertreter/innen benannt 

 
 

Alternativen: 

Ablehnung der beantragten Änderungen 

 
 

Finanzielle Auswirkung: 

Keine 
 
 

Anlagen: 

Nummer:  Bezeichnung  

1 Mitgliederverzeichniss Haupt- und Umlegungsausschuss 
  

 
 



Drucksache: Seite 3 von 3 

117/20 
00009483.doc 

Beschlussantrag: 

Der Gemeinderat beschließt die neue Besetzung des Haupt- und Umlegungsausschusses 
gemäß Anlage 1. 

gezeichnet 

Manuel Just 
Oberbürgermeister 
 
 



HAUPT- UND UMLEGUNGSAUSSCHUSS
Mitglieder Stellvertretung

GAL
1. StRin Frieda Fiedler StR Stefano Bauer
2. StRin Tamy Fraas StR Dr. Hubert Bayer
3. StRin Elisabeth Kramer StR Wolfgang Benn
4. StR Mathias Meder StR Dr. Andreas Marg

StR Hans-Ulrich Sckerl
Freie Wähler

1. StRin Christina Eitenmüller StR Christian Mayer
2. StRin Doris Falter StR Oliver Kümmerle
3. StR  Dr. Klaus Ditzen StR Dr. Günter Bäro
4. StR Kurt Jäger StRin Monika Springer

CDU
1.  StR Heiko Fändrich StR Helge Eidt
2.  StR Dr. Thomas Ott StRin Carola Meyer
3.  StRin Inge Oberle StR Mirko Winz
4. Dr. Thomas Gölz StRin Susanne Tröscher

SPD
1. StRin Stella Kirgiane-Efremidou StR Constantin Görtz
2. StR Daniel Schwöbel StR Andreas Kränzle
3. StR Prof. Dr. Rudolf Large StRin Eleni Efremidou-Hartmann

DIE LINKE
1. StR Dr. Carsten Labudda StR Matthias Hördt

FDP
1. StR Karl Bär StR Dr. Wolfgang Wetzel

Anlage 1 zu Drucksache-Nr. 117/20



HAUPTAUSSCHUSS
Beratende Mitglieder:

Mitglieder: Stellvertretung: Stellvertretung:

GAL

Prof. Dr.-Helmut
Breitmeier

Norbert Kramer Harald Schwarzer

Michael Löwe Letizia Stalf Charlotte Winkler

Stefan Körnig Dr. Brigitte Demes Carolin Adam

Sabine Wagner Gerald Raupach Wiebke Kuhn

Freie Wähler

Klaus Flößer Michele Vetere Hans-Jörg Klump

Katrin Rauschenbusch Dirk Ahlheim Sebastian Kerner

Margarete Wacker Nadja Weiß Helmut Waas

CDU

Christian Lehmann Lucia Fuge Klaus Hafner

Marco Matejek Kai Farrenkopf

Marion Hördt Ute Gorf-Mathias

SPD

André de Sa Pereira Stefanie Stiller Jürgen Häuser

Christoph Nicolaus Michael Huke Otfrid Ramdohr

Hans Georg Junginger Andrea Schneider Laura Tomasi

DIE LINKE

Mareike Merseburger Darwin Höhnle Ernst Ihrig

FDP

Dr. Martin Bürmann Dr. Joachim Schneider Oliver Willmann
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HAUPTAUSSCHUSS 
 

Beratende Mitglieder: 
 
Mitglieder: Stellvertretung: Stellvertretung: 
 

GAL 
 

Prof. Dr.-Helmut 
Breitmeier 

Norbert Kramer Harald Schwarzer 

Michael Löwe Letizia Stalf Charlotte Winkler 

Stefan Körnig Dr. Brigitte Demes Carolin Adam 

Sabine Wagner Gerald Raupach Wiebke Kuhn  

 

Freie Wähler 
 

Klaus Flößer Michele Vetere Hans-Jörg Klump 

Katrin Rauschenbusch Dirk Ahlheim Sebastian Kerner 

Margarete Wacker Nadja Weiß Helmut Waas 

 
CDU 

 

Christian Lehmann Lucia Fuge Klaus Hafner 

Marco Matejek Kai Farrenkopf  

Marion Hördt Ute Gorf-Mathias  

 
SPD 

 

André de Sa Pereira Stefanie Stiller Jürgen Häuser 

Christoph Nicolaus Michael Huke Otfrid Ramdohr 

Hans Georg Junginger Andrea Schneider Laura Tomasi 

 
DIE LINKE 

 

Mareike Merseburger Darwin Höhnle  Ernst Ihrig 

 
FDP 

 

Dr. Martin Bürmann Dr. Joachim Schneider Oliver Willmann 

 

 



Stadt Weinheim 

Drucksache: Seite 1 von 3 
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00009490.doc 

eschlussvorlage 

Federführung: Drucksache-Nr. 

Referat des Oberbürgermeisters 118/20 

Geschäftszeichen: 

I 01 - dbk 

Beteiligte Ämter:   

 

Datum: 

23.09.2020 

 

    
 

Beratungsfolge: Ö/N Beschlussart Sitzungsdatum: 

Gemeinderat Ö Beschlussfassung 14.10.2020 

 

Anhörung Ortschaftsrat        Ja  Nein 

Finanzielle Auswirkung  Ja  Nein 

 

 

Betreff: 

Änderung der Besetzung beratender Ausschüsse. 

Beschlussantrag: 

Der Gemeinderat beschließt die neue Besetzung beratender Ausschüsse gemäß der 
Anlagen 1 bis 9. 

 
 



Drucksache: Seite 2 von 3 
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Verteiler: 
1 x Protokollzweitschrift 
1 x Akte 004/62 
 
 

Bisherige Vorgänge: 

Keine 
 
 

Beratungsgegenstand: 

Nach dem Ausscheiden von Frau Münch-Schröder aus dem Gemeinderat der Stadt 
Weinheim sind seitens der GAL-Fraktion Positionen in den beratenden Ausschüssen neu zu 
besetzen.  

Frau Münch-Schröder war Mitglied 

 des Ausschusses für Sport und Freizeit 

Frau Münch-Schröder war stellvertretendes Mitglied  

 im Ausschuss für Digitalisierung 

 im Ausschuss für soziale Angelegenheiten 

 im Friedhofsausschuss 

 im Grundstücks- und Wohnungsausschuss 

 im Kulturausschuss 

 im Land- und Forstwirtschaftsausschuss 

 im Personalausschuss 

 

Darüber hinaus war Frau Münch-Schröder 

 Mitglied des Ehrungsausschusses. 

 

Der Ehrungsausschuss setzt sich gemäß der Geschäftsordnung für den Ehrungsausschuss 
aus je 2 Mitgliedern jeder Fraktion zusammen.  
Die Geschäftsordnung für den Ehrungsausschuss bestimmt, dass die bisherigen Mitglieder 
auch nach der Wahl des Gemeinderats Mitglied im Ehrungsausschuss bleiben. Für 
ausgeschiedene Mitglieder rücken deren Stellvertreter/innen nach.  

Nach dem Ausscheiden von Frau Münch-Schröder aus dem Gemeinderat ergibt sich 
folgende Zusammensetzung des Ehrungsausschusses: 

1. StR Huber Bayer  

2. StR Dr. Andreas Marg  StR Uli Sckerl 
 

Für den Ehrungsausschuss ist also ein neues stellvertretendes Mitglied zu benennen.  

 

Die Änderungswünsche der anderen Fraktionen des Gemeinderats wurden ebenfalls in die 
Sitzungsvorlage aufgenommen. 
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Die zu beschließenden Besetzungen der Gremien sind in den Anlagen 1 bis 9 dargestellt. 
Die Änderungen sind durch Unterstreichung hervorgehoben. 

Die Wahl soll nach den Grundsätzen der Wahl der beschließenden Ausschüsse erfolgen (§ 
40 GemO). 

Die Änderung der Besetzung der beratenden Ausschüsse ist mit einstimmiger 
Beschlussfassung möglich. (Einigung) 

Wird keine Einigung erzielt, findet eine Wahl statt, für die Mitglieder aus den Reihen des 
Gemeinderats aufgrund von Wahlvorschlägen nach den Grundsätzen der Verhältniswahl 
unter Bindung an die Wahlvorschläge. Die sachkundigen Einwohner werden gemäß § 37 
Abs. 7 GemO in Einzelwahl gewählt. Beim Ehrungsausschuss wird die Anzahl der 
Stellvertreter/innen auf 1 Person beschränkt. Bei den anderen beratenden Ausschüssen wird 
die Anzahl der Stellvertreter/innen nicht begrenzt. Die Reihenfolge der Stellvertretung ergibt 
sich aus der Benennung auf dem Wahlvorschlag. 

 
 

Alternativen: 

Ablehnung der beantragten Änderungen 

 
 

Finanzielle Auswirkung: 

Keine 
 
 

Anlagen: 

Nummer:  Bezeichnung  

1 Mitgliederverzeichnis Ausschuss für Digitalisierung 

2 Mitgliederverzeichnis Ausschuss für soziale Angelegenheiten 

3 Mitgliederverzeichnis Ausschuss für Sport und Freizeit 

4 Mitgliederverzeichnis Ehrungsausschuss 

5 Mitgliederverzeichnis Friedhofsausschuss 

6 Mitgliederverzeichnis Grundstücks- und Wohnungsausschuss 

7 Mitgliederverzeichnis Kulturausschuss 

8 Mitgliederverzeichnis Land- und Forstwirtschaftsausschuss 

9 Mitgliederverzeichnis Personalausschuss 
  

 
 

Beschlussantrag: 

Der Gemeinderat beschließt die neue Besetzung beratender Ausschüsse gemäß der 
Anlagen 1 bis 9. 

gezeichnet 

Manuel Just 
Oberbürgermeister 
 
 



Ausschuss für Digitalisierung
Mitglieder Stellvertretung

GAL
1. StR Stefano Bauer StR Dr. Hubert Bayer
2. StRin Frieda Fiedler StRin Elisabeth Kramer
3.  Norbert Kramer Stefan Körnig

StR Wolfgang Benn
StRin Tamy Fraas
StR Dr. Andreas Marg
StR Mathias Meder
StR Hans-Ulrich Sckerl

Freie Wähler
1.  StR Dr. Günter Bäro StRin Monika Springer
2. StR Kurt Jäger StR Oliver Kümmerle
3.  Daniel Messelhäuser Steffen Rauschenbusch

StR Dr. Klaus Ditzen
StR Christian Mayer
StRin Doris Falter
StRin Christina Eitenmüller

CDU
1. StRin Carola Meyer
2. StR Dr. Thomas Ott StR Mirko Winz
3.  Marco Matejek Uwe Bergmeier

SPD
1.  StRin Eleni Efremidou-Hartmann StR Andreas Kränzle
2. Michael Huke Dr. Norbert Koppenhagen

DIE LINKE
1. StR Dr. Carsten Labudda StR Matthias Hördt

FDP
1. Jens Hartmann Oliver Willmann

Anlage 1 zu Drucksache-Nr. 118/20



AUSSCHUSS FÜR SOZIALE ANGELEGENHEITEN

Mitglieder Stellvertretung

GAL

1. StR Stefano Bauer StR Dr. Hubert Bayer
2. StRin Tamy Fraas StRin Frieda Fiedler
3. StR Dr. Andreas Marg StR Mathias Meder

StR Wolfgang Benn
StRin Elisabeth Kramer
StR Hans-Ulrich Sckerl

Freie Wähler

1. StR Dr. Klaus Ditzen StRin Christian Mayer
2. StR Oliver Kümmerle StR Doris Falter
3. StRin Christina Eitenmüller StR Dr. Günter Bäro

StRin Monika Springer
StR Kurt Jäger

CDU

1. StR Dr. Thomas Gölz StR Heiko Fändrich
2. StR Mirko Winz StRin Carola Meyer
3. StRin Inge Oberle StR Dr. Thomas Ott

SPD

1. StRin Stella Kirgiane-Efremidou StR Andreas Kränzle
2. StRin Eleni Efremidou-Hartmann StR Prof. Dr. Rudolf Large

DIE LINKE

1. StR Dr. Carsten Labudda StR Matthias Hördt

FDP

1. StR Dr. Wolfgang Wetzel StR Karl Bär

Bitte wenden

Anlage 2 zu Drucksache-Nr. 118/20



Fortsetzung Mitglieder Ausschuss für Soziale Angelegenheiten:

Mitglieder Stellvertretung

1 Senior/in (über 60) auf Vorschlag des Stadtseniorenrats
Sonja Kühn Hans Georg Junginger

1 Mensch mit Behinderung auf Vorschlag der Behindertenverbände
Karlheinz Gloning Brigitte Landris

1 Vertreter/in der örtlichen gemeinnützigen Hilfsdienste
Bettina Latsch Johann Schwalbenhofer

1 Ausländer/in auf Vorschlag des Koordinierungskreises für Ausländerfragen
Rafael Espinar Cano Hüseyin Özici

6 sonstige in der Sozialarbeit erfahrene Personen auf Vorschlag der im
Gemeinderat vertretenen Fraktionen
1. Wiebke Kuhn Doris Jochim
2. Katrin Rauschenbusch Nadja Weiß
3. Marion Hördt Klaus Hafner
4.  Norbert Preininger Jürgen Häuser
5. Mareike Merseburger Wolfgang Labudda
6.  Leonie Sindel Andrea Reister

Anlage 2 zu Drucksache-Nr. 118/20



AUSSCHUSS FÜR SPORT UND FREIZEIT
Mitglieder Stellvertretung

GAL
1. StR Mathias Meder StR Stefano Bauer
2. StR Wolfgang Benn StRin Elisabeth Kramer
3. Andreas Freund Letizia Stalf

StRin Frieda Fiedler
StRin Tamy Fraas
StR Dr. Hubert Bayer
StR Dr. Andreas Marg
StR Uli Sckerl

Freie Wähler
1. StR Oliver Kümmerle StR Dr. Klaus Ditzen
2. StR Kurt Jäger StR Dr. Günter Bäro
3. Hendrik Lund Hans-Jörg Klump

StRin Christina Eitenmüller
StRin Doris Falter
StRin Monika Springer
StR Christian Mayer

CDU
1. StRin Carola Meyer StR Helge Eidt
2. StR Mirko Winz StR Heiko Fändrich
3. Yvonne Maser Lena Meyer

SPD
1. StR Andreas Kränzle StR Daniel Schwöbel
2. Stefanie Stiller StRin Eleni Efremidou-Hartmann

DIE LINKE
1. StR Matthias Hördt StR Dr. Carsten Labudda

FDP
1. Leonie Sindel Jens Hartmann
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EHRUNGSAUSSCHUSS
Mitglieder Stellvertretung

GAL
1. StR Hubert Bayer StR Mathias Meder
2.  StR Dr. Andreas Marg StR Uli Sckerl

Freie Wähler
1. StR Dr. Günter Bäro StRin Christina Eitenmüller
2.  StRin Monika Springer StRin Doris Falter

CDU
1.  StRin Carola Meyer StRin Susanne Tröscher
2.  StRin Inge Oberle StR Dr. Thomas Gölz

SPD
1.  StRin Stella Kirgiane-Efremidou StR Andreas Kränzle
2.  StR Daniel Schwöbel StR Constantin Görtz

DIE LINKE
1.  StR Dr. Carsten Labudda StR Matthias Hördt

FDP
1.  StR Dr. Wolfgang Wetzel StR Karl Bär
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FRIEDHOFSAUSSCHUSS
Mitglieder Stellvertretung

GAL
1.  StR Dr. Hubert Bayer StR Stefano Bauer
2.  StRin Elisabeth Kramer StR Dr. Andreas Marg
3. Frau Charlotte Winkler Herr Gerald Raupach

StR Wolfgang Benn
StRin Frieda Fiedler
StRin Tamy Fraas
StR Mathias Meder
StR Hans-Ulrich Sckerl

Freie Wähler
1.  StR Christian Mayer StR Oliver Kümmerle
2. StRin Christina Eitenmüller StR Kurt Jäger
3.  Margarete Wacker Anette Roland

StR Dr. Günter Bäro
StR Dr. Klaus Ditzen
StRin Doris Falter
StRin Monika Springer

CDU
1. StR Heiko Fändrich StR Mirko Winz
2.  StRin Inge Oberle StR Dr. Thomas Ott
3.  StR Helge Eidt StRin Carola Meyer

SPD
1.  StR Prof. Dr. Rudolf Large StRin Eleni Efremidou-Hartmann
2.  StR Andreas Kränzle Bernd Grüber

DIE LINKE
1.  Ernst Ihrig Ursula Merseburger

FDP
1. StR Karl Bär StR Dr. Wolfgang Wetzel
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GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSAUSSCHUSS
Mitglieder Stellvertretung

GAL
1.  StRin Tamy Fraas StR Stefano Bauer
2.  StRin Elisabeth Kramer StR Wolfgang Benn
3.  StR Hans-Ulrich Sckerl StR Dr. Andreas Marg

StR Dr. Hubert Bayer
StRin Frieda Fiedler
StR Mathias Meder

Freie Wähler
1.  StR Christian Mayer StR Christina Eitenmüller
2.  StRin Doris Falter StR Oliver Kümmerle
3.  StR Dr. Klaus Ditzen StRin Monika Springer

StR Dr. Günter Bäro
StR Kurt Jäger

CDU
1. StR Dr. Thomas Gölz StR Helge Eidt
2.  StRin Inge Oberle StR Dr. Thomas Ott
3. StRin Susanne Tröscher StR Mirko Winz

SPD
1. StR Daniel Schwöbel StR Andreas Kränzle
2. StRin Stella Kirgiane-Efremidou StR Constantin Görtz

DIE LINKE
1. StR Matthias Hördt StR Dr. Carsten Labudda

FDP
1. StR Karl Bär StR Dr. Wolfgang Wetzel
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KULTURAUSSCHUSS
Mitglieder Stellvertretung

GAL
1. StR Wolfgang Benn StR Stefano Bauer
2. StRin Frieda Fiedler StR Dr. Andreas Marg
3. Sabine Wagner Anne Sommer-Meyer

StR. Dr. Hubert Bayer
StRin Tamy Fraas
StRin Elisabeth Kramer
StR Mathias Meder
StR Hans-Ulrich Sckerl

Freie Wähler
1. StRin Doris Falter StRin Christina Eitenmüller
2. StR Dr. Günter Bäro StR Dr. Klaus Ditzen
3. Anette Roland Sebastian Kerner

StR Kurt Jäger
StR Oliver Kümmerle
StR Christian Mayer
StRin Monika Springer

CDU
1. StR Dr. Thomas Gölz StRin Carola Meyer
2. StR Helge Eidt StRin Susanne Tröscher
3. Steffen Hinkel Marion Hördt

SPD
1. StRin Stella Kirgiane-Efremidou StRin Eleni Efremidou-Hartmann
2. StR Prof. Dr. Rudolf Large Denise Sgobbio

DIE LINKE
1. Volker Pfennig Wolfgang Labudda

FDP
1.  StR Dr. Wolfgang Wetzel StR Karl Bär
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LAND- UND FORSTWIRTSCHAFTSAUSSCHUSS
Mitglieder Stellvertretung:

GAL
1. StR Dr. Hubert Bayer StR Stefano Bauer
2.  StRin Elisabeth Kramer StR Dr. Andreas Marg
3.  Gernot Rauch Charlotte Winkler

StR Wolfgang Benn
StRin Frieda Fiedler
StRin Tamy Fraas
StR Mathias Meder
StR Hans-Ulrich Sckerl

Freie Wähler
1.  StRin Monika Springer StR Christian Mayer
2. StR Kurt Jäger StRin Doris Falter
3. Margarete Wacker Walter Blesing

StR Dr. Günter Bäro
StR Dr. Klaus Ditzen
StRin Christina Eitenmüller
StR Oliver Kümmerle

CDU
1.  StR Helge Eidt StR Mirko Winz
2. StRin Susanne Tröscher StRin Carola Meyer
3.  StRin Inge Oberle StR Dr. Thomas Ott

SPD
1.  StR Andreas Kränzle StR Daniel Schwöbel
2.  Gerd Reinemuth StR Constantin Görtz

DIE LINKE
1. Jan Bührer Darwin Höhnle

FDP
1. StR Karl Bär StR Dr. Wolfgang Wetzel
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PERSONALAUSSCHUSS
Mitglieder Stellvertretung

GAL
1. StR Wolfgang Benn StR Dr. Hubert Bayer
2. StRin Tamy Fraas StR Dr. Andreas Marg
3. StRin Elisabeth Kramer StR Mathias Meder

StR Stefano Bauer
StRin Frieda Fiedler
StR Uli Sckerl

Freie Wähler
1. StR Christian Mayer StR Dr. Klaus Ditzen
2. StRin Christina Eitenmüller StR Dr. Günter Bäro
3.  StR Oliver Kümmerle StR Kurt Jäger

StRin Doris Falter
StRin Monika Springer

CDU
1. StR Dr. Thomas Ott StRin Susanne Tröscher
2. StR Heiko Fändrich StR Dr. Thomas Gölz
3.  StRin Inge Oberle StR Helge Eidt

SPD
1. StR Daniel Schwöbel StRin Stella Kirgiane-Efremidou
2. StR Prof. Dr. Rudolf Large StR Andreas Kränzle

DIE LINKE
1.  StR Dr. Carsten Labudda StR Matthias Hördt

FDP
1. StR Dr. Wolfgang Wetzel StR Karl Bär
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Beschlussvorlage 

Federführung: Drucksache-Nr. 

Referat des Oberbürgermeisters 119/20 

Geschäftszeichen: 

I 01 - dbk 

Beteiligte Ämter:   

 

Datum: 

23.09.2020 

 

    
 

Beratungsfolge: Ö/N Beschlussart Sitzungsdatum: 

Gemeinderat Ö Beschlussfassung 14.10.2020 

 

Anhörung Ortschaftsrat        Ja  Nein 

Finanzielle Auswirkung  Ja  Nein 

 

 

Betreff: 

Änderung der Besetzung der Zweckverbände. 

Beschlussantrag: 

Der Gemeinderat beschließt die neue Besetzung des Wasserzweckverbands Badische 
Bergstraße gemäß Anlage 1. 

 
 



Drucksache: Seite 2 von 3 

119/20 
00009506.doc 

Verteiler: 
1 x Protokollzweitschrift 
1 x 006/200 
1 x Amt 20 
 
 

Bisherige Vorgänge: 

Keine 
 
 

Beratungsgegenstand: 

Nach dem Ausscheiden von Frau Cornelia Münch-Schröder aus dem Gemeinderat der Stadt 
Weinheim sind seitens der GAL-Fraktion eine Position im Wasserzweckverband Badische 
Bergstraße neu zu besetzen. 

Die zu beschließenden Änderung in der Besetzung des Wasserzweckverbands Badische 
Bergstraße ist in der Anlage dargestellt. Die Änderung ist durch Unterstreichung 
hervorgehoben.  

Nach dem Gesellschaftsvertrag der Stadtwerke Weinheim GmbH werden die 
Verbandsversammlungsmitglieder für den Wasserzweckverband Badische Bergstraße vom 
Aufsichtsrat der Stadtwerke Weinheim GmbH benannt. Der Aufsichtsrat der Stadtwerke 
Weinheim GmbH hat dem Gemeinderat ein Vorschlagsrecht zur Benennung der zu 
entsendenden Verbandsversammlungsmitglieder eingeräumt. 

Die Wahl erfolgt nach den Grundsätzen der Wahl zu den beschließenden Ausschüssen. 

Die Änderung der weiteren Vertreter/innen in den Zweckverbänden ist mit einstimmiger 
Beschlussfassung möglich. (Einigung) 

Wird keine Einigung erzielt, findet eine Wahl statt. Es gilt § 40 GemO. 

 
 

Alternativen: 

Ablehnung der beantragten Änderungen 

 
 

Finanzielle Auswirkung: 

Keine 
 
 

Anlagen: 

Nummer:  Bezeichnung  

1 Mitgliederverzeichnis Wasserzweckverband Badische Bergstraße 
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Beschlussantrag: 

Der Gemeinderat beschließt die neue Besetzung des Wasserzweckverbands Badische 
Bergstraße gemäß Anlage 1. 

gezeichnet 

Manuel Just 
Oberbürgermeister 
 
 



WASSERZWECKVERBAND BADISCHE
BERGSTRAßE
- Sitz Weinheim -

Vorsitzender: Oberbürgermeister Manuel Just

Weitere Vertreter/innen der Stadt Weinheim

Stellvertretung
Erster Bürgermeister
Dr. Torsten Fetzner

StRin Stella Kirgiane-Efremidou

GAL
1.  StR Dr. Hubert Bayer StR Dr. Andreas Marg
2.  StRin Elisabeth Kramer
3. StR Mathias Meder

Freie Wähler
1. StR Oliver Kümmerle StR Dr. Klaus Ditzen
2.  StRin Monika Springer StR Kurt Jäger

CDU
1.  StR Helge Eidt Kai Farrenkopf
2.  StR Dr. Thomas Ott StRin Susanne Tröscher

SPD
1.  StR Andreas Kränzle StR Daniel Schwöbel

FDP
1.  StR Karl Bär StR Dr. Wolfgang Wetzel
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Beschlussvorlage 

Federführung: Drucksache-Nr. 

Referat des Oberbürgermeisters 120/20 

Geschäftszeichen: 

I 01 - dbk 

Beteiligte Ämter:   

 

Datum: 

23.09.2020 

 

    
 

Beratungsfolge: Ö/N Beschlussart Sitzungsdatum: 

Gemeinderat Ö Beschlussfassung 14.10.2020 

 

Anhörung Ortschaftsrat        Ja  Nein 

Finanzielle Auswirkung  Ja  Nein 

 

 

Betreff: 

Änderung der Besetzung des Kinder- und Jugendbeirats 

Beschlussantrag: 

Der Gemeinderat beschließt die neue Besetzung des Kinder- und Jugendbeirats gemäß 
Anlage 1. Die Zahl der Stellvertreter/innen für die Mitglieder aus den Reihen des 
Gemeinderats wird nicht beschränkt. 
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Verteiler: 
1 x Protokollzweitschrift 
1 x Akte 004/61 
1 x Amt 50 
1 x Amt 40 
 
 

Bisherige Vorgänge: 

Keine 
 
 

Beratungsgegenstand: 

Nach dem Ausscheiden von Frau Cornelia Münch-Schröder aus dem Gemeinderat der Stadt 
Weinheim ist seitens der GAL-Fraktion eine Position im Kinder- und Jugendbeirat neu zu 
besetzen. 

Darüber hinaus wünscht DIE LINKE eine Änderung des stellvertretenden Mitglieds der in der 
Jugendhilfe erfahrenen Frauen oder Männer.  

Die Zahl der Stellvertreter/innen für die Mitglieder aus den Reihen des Gemeinderats wird 
nicht beschränkt. 

Die zu beschließenden Änderung ist in der Anlage 1 dargestellt. Die Änderungen sind durch 
Unterstreichung hervorgehoben. 

Die Änderung der Besetzung ist mit einstimmiger Beschlussfassung möglich. 

 
 

Alternativen: 

Ablehnung der beantragten Änderungen 

 
 

Finanzielle Auswirkung: 

Keine 
 
 

Anlagen: 

Nummer:  Bezeichnung  

1 Mitgliederverzeichnis Kinder- und Jugendbeirat 
  

 
 

Beschlussantrag: 

Der Gemeinderat beschließt die neue Besetzung des Kinder- und Jugendbeirats gemäß 
Anlage 1. Die Zahl der Stellvertreter/innen für die Mitglieder aus den Reihen des 
Gemeinderats wird nicht beschränkt. 
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gezeichnet 

Manuel Just 
Oberbürgermeister 
 



Kinder- und Jugendbeirat
Mitglieder:

a) Oberbürgermeister

b) 11 Stadträte/innen

Mitglieder: Stellvertretung:

GAL

1. StR Stefano Bauer StR Dr. Hubert Bayer
2. StRin Tamy Fraas StR Dr. Andreas Marg
3.  StRin Elisabeth Kramer StR Wolfgang Benn

StR Mathias Meder
StR Hans-Ulrich Sckerl

Freie Wähler

1. StRin Christina Eitenmüller StR Dr. Günter Bäro
2. StRin Monika Springer StR Oliver Kümmerle

StR Kurt Jäger
StR Dr. Klaus Ditzen
StR Christian Mayer
StRin Doris Falter

CDU

1. StR Heiko Fändrich StR Helge Eidt
2. StR Dr. Thomas Ott StRin Inge Oberle

SPD

1. StRin Stella Kirgiane-Efremidou StR Daniel Schwöbel
2. StRin Eleni Efremidou-Hartmann StR Andreas Kränzle

Bitte wenden
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Fortsetzung Mitglieder Kinder- und Jugendbeirat:

Mitglieder: Stellvertretung:

DIE LINKE

1. StR Dr. Carsten Labudda StR Matthias Hördt
FDP

1. StR Karl Bär StR Dr. Wolfgang Wetzel

c)   6 in der Jugendhilfe erfahrene Frauen oder Männer
1. Doris Jochim Hella Dannenmann
2. Katrin Rauschenbusch Conny Schmitt
3. Ute Gorf-Mathias Kreszentia Amann
4. Thomas Knörr Denise Sgobbio
5. Mareike Merseburger Volker Pfenning
6. Harald Paulsen

d) 4 Frauen oder Männer als Vertreter/innen der Jugendverbände:
1.  Wolfgang Metzeltin Joachim Gödelmann
2.  Dagmar Himmel Frieda Fiedler
3.  Brigitte Weichert Sabine Wagner
4.  Bela Berg André de Sá Pereira

e) 4 Frauen und Männer als Vertreter/innen der Wohlfahrtsverbände und der
anerkannten Träger der freien Jugendhilfe
von der Arbeiterwohlfahrt:
Daniela Preßler

vom Deutschen Roten Kreuz:
Sabine Schalk-Odenwälder

vom Caritasverband:
Alexandra Riester

vom Diakonischen Werk
Hansjörg Rapp

von der Lebenshilfe-IKB:
Renate Schnelle

vom Pilgerhaus:
Uwe Gerbich-Demmer

vom Parität. Wohlfahrtsverband:
Suchtberatung Weinheim e.V.:
Paul Jöst

Deutscher Kinderschutzbund
Ortsverein Weinheim:
Andrea Bauer
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Fortsetzung Mitglieder Kinder- und Jugendbeirat:

Mitglieder: Stellvertretung:

f) eine Ärztin/ein Arzt des Gesundheitsamts
Dr. med Diana Grimm
Gesundheitsamt

Dr. Andrea Fuhs
Gesundheitsamt

g) ein/e Familienrichter/in oder Jugendrichter/in
Thomas Burk Claudia Stauffer

Amtsgericht Weinheim

h) ein/e Vertreter/in der Schulen
Katja Hoger
Waldschule

Karen Backmeyer
Joh.-Sebastian-Bach-Schule

i) ein/e Vertreter/in der Kath. Kirchengemeinde
Birgit Damss
Verrechnungsstelle für Kath.
Kirchengemeinden Heidelberg-
Weinheim

Dominik Dieter
Verrechnungsstelle für Kath.
Kirchengemeinden Heidelberg-
Weinheim

ein/e Vertreter/in der Evang. Kirchengemeinde
Christa Lehner Dr. Stefan Royar

ein/e Vertreter/in der Türkisch-Islamischen Gemeinde
Ishak Ünal Mustafa Özkan

j) ein/e Vertreter/in der Agentur für Arbeit
Anja Rickers Andrea Oberste-Lehn

k) ein/e Vertreter/in der Polizei
Jürgen Haust Fritz Malchow

l) ein/e Vertreter/in des Gesamtelternbeirates der Weinheimer Schulen
Stefanie Stiller Sonja Dietz-Schumann

m) ein/e Vertreter/in des Gesamtelternbeirates der Weinheimer
Kindertageseinrichtungen
Miriam Godau Valerie Wichelmann

Anlage 1 zu Drucksache-Nr. 120/20



Stadt Weinheim 

Drucksache: Seite 1 von 2 

122/20 
00009543.doc 

Beschlussvorlage 

Federführung: Drucksache-Nr. 

Referat des Oberbürgermeisters 122/20 

Geschäftszeichen: 

I 01 - dbk 

Beteiligte Ämter:   

Rechnungsprüfungsamt 
Stabsstelle Recht 
Stadtkämmerei 

Datum: 

21.09.2020 

 

  
 

 
 

Beratungsfolge: Ö/N Beschlussart Sitzungsdatum: 

Gemeinderat Ö Beschlussfassung 14.10.2020 

 

Anhörung Ortschaftsrat        Ja  Nein 

Finanzielle Auswirkung  Ja  Nein 

 

 

Betreff: 

Annahme oder Vermittlung von Spenden, Schenkungen oder ähnlichen Zuwendungen 

Beschlussantrag: 

Der Gemeinderat genehmigt die Annahme der in der Anlage aufgeführten Spenden, 
Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen gemäß § 78 Absatz 4 Gemeindeordnung. 
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Verteiler: 
1 x Protokollzweitschrift 
2 x Amt 20 
2 x Amt 40 
 
 

Bisherige Vorgänge: 

Keine 
 
 

Beratungsgegenstand: 

Bei der Stadt Weinheim sind Angebote für Geldspenden von insgesamt 707,81 € 
eingegangen. 

Die Spenden wurden unter Vorbehalt angenommen. 

 
 

Alternativen: 

Ablehnung der Spenden 

 
 

Finanzielle Auswirkung: 

siehe Beratungsgegenstand 
 
 

Anlagen: 

Nummer:  Bezeichnung  

1 Spendenliste - vertraulich - 
  

 
 

Beschlussantrag: 

Der Gemeinderat genehmigt die Annahme der in der Anlage aufgeführten Spenden, 
Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen gemäß § 78 Absatz 4 Gemeindeordnung. 

gezeichnet 

Manuel Just 
Oberbürgermeister 
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